_______________________________ 					Berlin, den ____________
[Name]										       [Datum]

_______________________________
[Straße und Hausnummer]

______________________________________
[Postleitzahl und Ort]

______________________________________
[Personalnummer]


Charité CFM Facility Management GmbH
Charitéplatz 1
10117 Berlin

Einmalzahlung gem. § 3a ETV

Sehr geehrte Frau Ganguin, 
sehr geehrter Herr Batt-Nauerz,
gem. § 3a des ETV habe ich Anspruch auf eine Einmalzahlung. Da ich in Teilzeit (30h-Woche) arbeite, beläuft sich mein Anspruch auf 230,76 EUR. Mit der Entgeltabrechnung für Mai 2025 hatten Sie mir auf Grundlage einer Gesamtzusage 192,30 EUR als Leistung für den Bezugszeitraum Februar bis Mai 2025 ausgezahlt. Mit der Entgeltabrechnung für den Monat Oktober 2025 haben Sie mir nun eine Rückrechnung für den Monat Juli 2025 erteilt, und dort zwar die tarifliche Einmalzahlung gem. § 3a ETV ausgewiesen, jedoch gleichzeitig die im Mai 2025 geleistete Einmalzahlung abgezogen. 
Dieses Vorgehen ist rechtswidrig. Gem. Ziffer 5 der Gesamtzusage hatten Sie sich vorbehalten, die Einmalzahlung auf die - nach Maßgabe der damals in Verhandlung befindlichen tariflichen Regelungen - für den jeweiligen Leistungszeitraum zu gewährenden Leistungen, einschließlich pauschalierter Entgelterhöhungen bzw. Einmalbeträge, anzurechnen. Als Bezugszeitraum für die Einmalzahlung nach Maßgabe der Gesamtzusage definierten Sie zugleich Februar bis Mai 2025. Sämtliche Erhöhungen und Leistungen (also auch die tarifliche Einmalzahlung aus § 3a ETV) gem. des Änderungstarifvertrages Nr. 1 vom 6. Juni 2025 zum Entgelttarifvertrag greifen jedoch erst ab dem 01. Juni 2025. Es fehlt daher an einer für den Zeitraum Februar bis Mai 2025 rückwirkend zu gewährenden tariflichen Leistung gem. des Anrechnungsvorbehalts. 
Der Abzug der mir im Mai gewährten Einmalzahlung ist damit rechtlich nicht zulässig. Ich möchte Sie daher höflichst auffordern, mir die in Abzug gebrachte Summe von 192,30 EUR brutto auf mein Ihnen bekanntes Konto auszuzahlen.
Ich sehe Ihrer Auszahlung bis spätestens _______________________ entgegen. Soweit Sie dies verweigern, werde ich meine Gewerkschaft bitten, die Einmalzahlung gerichtlich durchzusetzen. Ich hoffe aber sehr, dass dies nicht nötig werden wird.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
	

__________________________
[Unterschrift]
